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Ge#etz über die Aufgaben und Befugni##e der Reichspolizei  
im Deut#chen Reich 

(Reichspolizeiaufgabenge#etz)  
 

gegeben am 11.09.2011, im Namen des Deut#chen Reiches 
 

In Kraft ge#etzt am 01.10.2011 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichs-Anzeiger  
nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 

Nr. 18 

 

Kapitel 1 

Aufgaben und allgemeine Vor#chriften 
 

§ 1 

Aufgaben der Reichspolizei 

Die Reichspolizei hat im ge#amten Umfang der Reichsge#etzgebung des Deut#chen Reiches in #einen völkerrechtlichen 
Grenzen vom 31. Juli 1914 die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren (Gefahren-
abwehr), Straftaten zu verhüten (vorbeugende Bekämpfung von Straftaten) und die erforderlichen Vorbereitungen für 
die Hilfelei#tungen und das Handeln in Gefahrenfällen zu treffen. 
 

§ 2 

Reichsgrenz#chutz 

(1) Der Reichspolizei obliegt der grenzpolizeiliche Schutz der Grenzen des Deut#chen Reiches. 

(2) Der Reichsgrenz#chutz umfaßt: 

1. die polizeiliche Überwachung der Grenzen, 

2. die polizeiliche Kontrolle des grenzüber#chreitenden Verkehrs ein#chließlich 
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a) der Überprüfung der Grenzübertrittpapiere und der Berechtigung zum Grenzübertritt, 

b) der Grenzfahndung, 

c) der Abwehr von Gefahren. 

Weitere Rechtsvor#chriften #ind durch den Staats#ekretär des Innern mit Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und 
Volks-Reichstages zu veranla##en und werden be#timmt durch die Durchführungsverordnung für den grenzpolizeilichen 
Dien#t. 

 

§ 3 

Bahnpolizei 

Die Reichspolizei hat die Aufgabe, für alle auf dem Staatsgebiet des Deut#chen Reiches be#tehenden Staats-
ei#enbahnen die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährlei#ten.  

 
§ 4 

Luft#icherheit 

Der Reichspolizei obliegt der Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs, auf deut#chem Hoheitsgebiet 
am Boden als auch an Bord von im Flug befindlichen Luftfahrzeugen. 

Die Reichspolizei kann zur Aufrechterhaltung oder Wiederher#tellung der Sicherheit und Ordnung an Bord von Luft-
fahrzeugen und auf dem deut#chen Hoheitsgebiet einge#etzt werden. Die#e Maßnahmen mü##en #tets im Einklang mit 
den Anforderungen an die Sicherheit des Luftfahrzeugs und der Pa##agiere #tehen und #ind daher grund#ätzlich in enger 
Ab#timmung mit dem Luftfahrzeugführer zu treffen. 

 

§ 5 

Schutz von Reichsorganen 

(1) Die Reichspolizei hat alle Verfa##ungsorgane des Deut#chen Reiches gegen Gefahren zu #chützen, die die Durch-
führung ihrer Aufgaben beeinträchtigen, wenn die#e darum er#uchen und Einvernehmen mit dem Reichsamt des 
Innern be#teht. 

(2) Die Reichspolizei unter#tützt 

1. den Prä#identen des Deut#chen Reichstages bei der Wahrnehmung des Hausrechts und der Polizeigewalt im 
Gebäude des Reichstages, 

2. das Auswärtige Amt bei der Wahrnehmung von Aufgaben zum Schutz deut#cher Auslandsvertretungen, 

3. das Reichskriminalamt bei der Wahrnehmung #einer Schutzaufgaben gemäß des Reichskriminalamtsge#etzes. 

(3) Die Ent#cheidung über die Unter#tützung nach Ab#atz 1 trifft das Reichsamt des Innern. Die Polizeivollzugsbe-
amten der Reichspolizei unterliegen bei Wahrnehmung die#er Unter#tützungsaufgaben den fachlichen Wie#ungen 
der unter#tützten Stelle. 

 

§ 6 

Ein#atz von Hub#chraubern 

Die Reichspolizei verfügt nach Maßgabe des Haushaltsplans über Hub#chrauber als polizeiliches Ein#atz- und 
Transportmittel #owie zur Beförderung von Mitgliedern der Verfa##ungsorgane, den Angehörigen der Reichsregierung 
und deren Gä#te. 
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Das Reichsamt des Innern be#timmt durch Verwaltungsvor#chrift Voraus#etzungen und Verfahren für die Beförde-
rung von Per#onen durch Hub#chrauber der Reichspolizei, #oweit es #ich nicht um die Verwendung von Hub#chraubern 
als polizeiliches Ein#atz- und Transportmittel handelt. 

 

§ 7 

Grund#atz der Verhältnismäßigkeit 

Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen hat die Reichspolizei diejenige zu treffen, die den Einzelnen und 
die Allgemeinheit voraus#ichtlich am wenig#ten beeinträchtigt. 

Eine Maßnahme i#t nur #olange zulä##ig, bis ihr Zweck erreicht i#t oder #ich zeigt, daß der Zweck mit die#er Maßnahme 
nicht erreicht werden kann oder die Unverhältnismäßigkeit festge#tellt wird. 

 

§ 8 

Verantwortlichkeit für das Verhalten von Per#onen 

(1) I#t die Per#on noch nicht vierzehn Jahre alt, können die Maßnahmen auch gegen die Per#on gerichtet werden, die 
zur Auf#icht über #ie verpflichtet i#t. 

(2) I#t für die Per#on ein Betreuer be#tellt, #o können die Maßnahmen auch gegen den Betreuer im Rahmen #eines 
Aufgabenkrei#es gerichtet werden. Dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 
und § 1905 des Bürgerlichen Ge#etzbuches bezeichneten Angelegenheiten nicht erfaßt. 

(3) Verur#acht eine Per#on, die zu einer Verrichtung be#tellt i#t, Gefahren in Ausführung der Verrichtung, so können 
Maßnahmen auch gegen die Per#on gerichtet werden, die die andere zu der Verrichtung be#tellt hat. 

 

§ 9 

Verantwortlichkeit für den Zu#tand von Sachen und Tieren 

(1) Geht von einer Sache oder von einem Tier eine Gefahr aus, #o #ind die Maßnahmen gegen den Inhaber der 
tat#ächlichen Gewalt zu richten. Soweit nichts anderes be#timmt i#t, #ind die nachfolgenden für Sachen geltenden 
Vor#chriften ent#prechend auf Tiere anzuwenden. 

(2) Maßnahmen können auch gegen den Eigentümer oder einen anderen Berechtigten gerichtet werden. Das gilt 
nicht, wenn der Inhaber der tat#ächlichen Gewalt die#e ohne den Willen des Eigentümers oder Berechtigten aus-
übt. 

(3) Geht die Gefahr von einer herrenlo#en Sache aus, #o können die Maßnahmen gegen denjenigen gerichtet werden, 
der das Eigentum an der Sache aufgegeben hat. 

 

§ 10 

Legitimationspflicht 

Auf Verlangen des von einer Maßnahme Betroffenen hat #ich der Reichspolizeivollzugsbeamte mit einem Amtsaus-
weis auszuwei#en. 

 

Kapitel 2 

Befugni##e der Reichspolizei, allgemeine und be#ondere Befugni##e 
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§ 11 

Allgemeine Befugni##e, Begriffsbe#timmung 

(1) Die Reichspolizei kann die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Falle be#tehende konkrete Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, #oweit nicht die §§ 12 bis 34 die Befugni##e der 
Reichspolizei be#onders regeln. 

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben, die der Reichspolizei durch andere Rechtsvor#chriften zugewie#en #ind (§ 1), hat sie 
die dort vorge#ehenen Befugni##e. Soweit #olche Rechtsvor#chriften Befugni##e 
der Reichspolizei nicht regeln, hat #ie die Befugni##e, die ihr nach die#em Ge#etz zu#tehen. 

 

§ 12 

Befragung, Auskunftspflicht 

(1) Die Reichspolizei kann jede Per#on befragen, wenn Tat#achen die Annahme rechtfertigen, daß #ie #achdienliche 
Angaben machen kann, die für die Erfüllung einer be#timmten reichspolizeilichen Aufgabe erforderlich #ind. Die zu 
befragende Per#on i#t verpflichtet, auf Frage Familienname, Vorname, Tag und Ort der Geburt, Wohnan#chrift 
und Staatsangehörigkeit anzugeben. Sie i#t zu weiteren Auskünften verpflichtet, #oweit ge#etzliche Handlungs-
pflichten be#tehen. 
Weiteres regelt die Strafprozeßordnung (StPO) oder Civilprozeßordnung (CPO). 

(2) Zur vorbeugenden Bekämpfung der grenzüber#chreitenden Kriminalität kann die Reichspolizei im öffentlichen 
Verkehrsraum angetroffene Per#onen kurzzeitig anhalten, befragen und verlangen, daß mitgeführte Ausweispa-
piere zur Prüfung ausgehändigt werden #owie mitgeführte Sachen in Augen#chein nehmen. Die Maßnahme i#t 
nur zulä##ig, wenn aufgrund von Lageerkenntni##en anzunehmen i#t, daß Straftaten von erheblicher Bedeutung 
(Verbrechen und Vergehen) begangen werden #ollen. Ort, Zeit und Umfang der Maßnahme dürfen nur durch den 
Reichspolizeiprä#identen oder #einen Vertreter im Amt angeordnet werden. 

 

§ 13 

Identitätsfe#t#tellung 

(1) Die Reichspolizei kann die Identität einer Per#on zur Abwehr einer Gefahr fe#t#tellen. 

(2) Die Reichspolizei kann die zur Fe#t#tellung der Identität erforderlichen Maßnahmen treffen. Sie kann den Be-
troffenen insbe#ondere anhalten, ihn nach #einen Per#onendaten befragen und verlangen, daß er Angaben zur 
Fe#t#tellung #einer Identität macht und mitgeführte Ausweispapiere zur Prüfung aushändigt. Der Betroffene 
kann fe#tgehalten werden, wenn die Identität auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten 
fe#tge#tellt werden kann. Der Betroffene #owie die von ihm mitgeführten Sachen können durch#ucht werden. 

 

§ 14 

Erkennungsdien#tliche Maßnahmen 

(1) Erkennungsdien#tliche Maßnahmen #ind insbe#ondere: 

1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken, 

2. die Aufnahme von Lichtbildern, 

3. die Fe#t#tellung äußerer körperlicher Merkmale, 

4. Me##ungen, 
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5. GEN – Material. 

(2) Die Reichspolizei kann erkennungsdien#tliche Maßnahmen vornehmen, wenn 

1. eine nach § 13 zulä##ige Identitätsfe#t#tellung auf andere Wie#e nicht oder nur unter erheblichen Schwierig-
keiten möglich i#t oder 

2. das zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten erforderlich i#t, weil der Betroffene verdächtig i#t, eine 
Tat begangen zu haben, die mit Strafe bedroht i#t und wegen der Art und Ausführung der Tat die Gefahr 
der Wiederholung be#teht. 

(3) I#t die Identität fe#tge#tellt, #ind in den Fällen des Ab#atzes 2 Nr. 1 die im Zu#ammenhang mit der Fe#t#tellung 
angefallenen erkennungsdien#tlichen Unterlagen zu vernichten, es #ei denn, ihre weitere Aufbewahrung i#t zu dem 
in Ab#atz 2 Nr. 2 bezeichneten Zweck erforderlich oder nach anderen Rechtsvor#chriften zulä##ig. 

(4) Der Betroffene i#t bei Vornahme der Maßnahme darüber zu belehren, daß er die Vernichtung der erkennungs-
dien#tlichen Unterlagen verlangen kann, wenn die Voraus#etzungen für ihre weitere Aufbewahrung entfallen #ind. 
Sind die Unterlagen ohne Wi##en des Betroffenen angefertigt worden, i#t ihm mitzuteilen, welche Unterlagen auf-
bewahrt werden, #obald dies ohne Gefährdung des Zwecks der Maßnahme ge#chehen kann. 

 

§ 15 

Prüfung von Berechtigungs#cheinen 

Die Reichspolizei kann verlangen, daß ein Berechtigungs#chein zur Prüfung ausgehändigt wird, wenn der Betroffene 
auf Grund einer Rechtsvor#chrift oder einer vollziehbaren Auflage in einem Erlaubnisbe#cheid verpflichtet i#t, die#en 
Berechtigungs#chein mitzuführen. Der Betroffene kann für die Dauer der Maßnahme angehalten werden. 

 

§ 16 

Vorladung 

(1) Die Reichspolizei kann eine Per#on auf dem po#tali#chen Weg #chriftlich vorladen, wenn Tat#achen die Annahme 
rechtfertigen, 

1. daß die Per#on #achdienliche Angaben machen kann, die für die Erfüllung einer be#timmten polizeilichen Auf-
gabe erforderlich #ind oder 

2. daß zur Durchführung erkennungsdien#tliche Maßnahmen erforderlich #ind. 

(2) Bei der Vorladung #oll deren Grund angegeben werden. Bei der Fe#t#etzung des Zeitpunkts #oll auf den Beruf 
und die #on#tigen Lebensverhältni##e des Betroffenen Rück#icht genommen werden. 

(3) Lei#tet ein Betroffener der Vorladung ohne hinreichenden Grund keine Folge, #o kann #ie zwangswei#e durch-
ge#etzt werden, 

1. wenn die Angaben zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Per#on erforderlich #ind oder 

2. wenn #ie der Durchführung erkennungsdien#tlicher Maßnahmen dient. Die zwangswei#e Vorführung darf nur 
aufgrund richterlicher Anordnung erfolgen. 

(4) § 124 der Strafproze##ordnung (StPO) gilt ent#prechend. 

 

§ 17 

Platzverwei#ung und Aufenthaltsverbot 
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Die Reichspolizei kann zur Abwehr einer Gefahr eine Per#on vorübergehend von einem Ort verwei#en oder ihr vorü-
bergehend das Betreten eines Ortes verbieten. 

Die Platzverwei#ung kann ferner gegen Per#onen angeordnet werden, die den Ein#atz der Feuerwehr oder von Hilfs- 
oder Rettungsdien#ten behindern. 

 
§ 18 

Wohnungsverwei#ung und Rückkehrverbot zum Schutz vor häu#licher Gewalt 

(1) Die Reichspolizei kann eine Per#on, auch eine betroffene Per#on, (?) zur Abwehr einer von ihr ausgehenden ge-
genwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer anderen Per#on aus einer Wohnung (§ 23 Abs. 1 Satz 2 
die#es Ge#etzes ?), in der die gefährdete Per#on wohnt, #owie aus 
deren unmittelbaren Umgebung verwei#en und ihr die Rückkehr in die#en Bereich unter#agen. 

 Die Maßnahmen können auch auf Wohn- und Nebenräume be#chränkt werden. 

(2) Der betroffenen Per#on i#t Gelegenheit zu geben, dringend benötigte Gegen#tände des per#önlichen Bedarfs mitzu-
nehmen. 

(3) Die betroffene Per#on i#t verpflichtet, der Reichspolizei zum Zwecke der Zu#tellung unverzüglich eine An#chrift 
oder eine zu#tellungsbevollmächtigte Per#on zu benennen. Die Reichspolizei übermittelt die#e Angaben an die ge-
fährdete Per#on. 

(4) Die Reichspolizei hat die gefährdete Per#on auf die Möglichkeit der Beantragung zivilrechtlichen Schutzes und 
auf die Möglichkeit der Unter#tützung durch geeignete Beratungs#tellen hinzuwei#en. 

(5) Wohnungsverwei#ung, Rückkehrverbot und ergänzende Maßnahmen enden außer in den Fällen des Satzes 2 mit 
Ablauf des zehnten Tages nach ihrer Anordnung, #oweit nicht die Reichspolizei im Einzelfall eine kürzere Ge-
ltungsdauer fe#tlegt. Stellt die gefährdete Per#on während der in Satz 1 be#timmten Dauer der Maßnahmen nach 
Ab#atz 1 einen Antrag auf zivilrechtlichen Schutz vor Gewalt oder Nach#tellungen mit dem Ziel des Erla##es einer 
ein#tweiligen Anordnung, enden die 
Maßnahmen mit dem Tag der gerichtlichen Ent#cheidung, #päte#tens jedoch mit Ablauf des zehnten Tages nach 
dem Ende der nach Satz 1 be#timmten Dauer. 

(6) Das Gericht hat der Reichspolizei die Beantragung zivilrechtlichen Schutzes #owie die gerichtliche Ent#cheidung 
unverzüglich mitzuteilen. 

 Die Reichspolizei hat die gefährdete und die betroffene Per#on unverzüglich über die Dauer der Maßnahmen nach 
Ab#atz 1 in Kenntnis zu #etzen. 

 

§ 19 

Gewahr#am 

(1) Die Reichspolizei kann eine Per#on in Gewahrsam nehmen, wenn 

1. es zum Schutz der Per#on gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich i#t, insbe#ondere weil die 
Per#on #ich erkennbar in einem die freie Willensbe#timmung aus#chließenden Zu#tand oder #on#t in hilflo#er 
Lage befindet oder wenn 

2. es unerläßlich i#t, um die unmittelbar bevor#tehende Begehung oder Fort#etzung einer Straftat, die 
hin#ichtlich ihrer Art und Dauer geeignet i#t, den Rechtsfrieden nachhaltig zu beeinträchtigen, zu verhindern. 
Die Annahme, daß eine Per#on eine #olche Tat begehen oder zu ihrer Begehung beitragen wird, kann #ich 
insbe#ondere darauf #tützen, daß 

a) #ie die Begehung der Tat angekündigt oder dazu aufgefordert hat. 
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b) #ie bereits in der Vergangenheit aus vergleichbarem Anlaß bei der Begehung von Straftaten auffällig 
war(en), die hin#ichtlich ihrer Art und Dauer geeignet #ind, den Rechtsfrieden nachhaltig zu beeinträch-
tigen, als Störer fe#tge#tellt worden i#t und nach den Um#tänden eine Wiederholung die#er Verhaltens-
wie#e zu erwarten i#t, 

c) #ie ent#prechende Tran#parente oder #on#tige Gegen#tände mit #ich führt; dies gilt auch für Flugblätter 
#olchen Inhalts, #oweit #ie in einer Menge mitgeführt werden, die zur Verteilung geeignet #ind, 

d) bei ihr Waffen, Werkzeuge oder #on#tige Gegen#tände aufgefunden werden, die er#ichtlich zur Tatbege-
hung bes#timmt #ind oder erfahrungsgemäß bei derartigen Taten verwendet werden oder 

e) ihre Begleitper#on #olche Gegen#tände mit #ich führt und #ie den Um#tänden nach hiervon Kenntnis ha-
ben mußte, 

3. es unerläßlich i#t, um eine Platzverwei#ung oder ein Aufenthaltsverbot nach § 17 durchzu#etzen oder 

4. es unerläßlich i#t, um eine Wohnungsverwei#ung oder ein Rückkehrverbot nach § 18 durchzu#etzen oder 

5. es unerläßlich i#t, um private Rechte zu #chützen und eine Fe#tnahme und Vorführung der Per#onen nach den 
§§ 229, 230 Abs. 3 des Bürgerlichen Ge#etzbuches zulä##ig i#t. 

(2) Die Reichspolizei kann Minderjährige, die #ich der Obhut der Per#onensorgeberechtigten entzogen haben, in Ge-
wahrsam nehmen, um #ie den Per#onensorgeberechtigten oder dem Jugendamt zuzuführen. Die Zuführung zum 
Per#onensorgeberechtigten kommt nicht in Betracht, wenn #ich der Minderjährige an das Jugendamt wenden will. 

(3) Die Reichspolizei kann eine Per#on, die aus dem Vollzug von Unter#uchungshaft, Freiheits#trafen oder freiheits-
entziehenden Maßregeln der Be##erung und Sicherung oder aus der Ab#chiebungshaft entwichen i#t oder #ich #on#t 
ohne Erlaubnis außerhalb der Ju#tizvollzugsan#talt aufhält, in Gewahr#am nehmen und in die An#talt zurückbrin-
gen. 
Im Sinne die#es Paragraphen gilt die Beweispflicht eines Tatbe#tandes. 

 

§ 20 

Richterliche Ent#cheidung 

(1) Wird eine Per#on aufgrund von § 13, § 14 oder § 19 fe#tgehalten, hat die Reichspolizei unverzüglich, #päte#tens 
innerhalb von vierundzwanzig Stunden, eine richterliche Anhörung #owie unverzüglich eine richterliche 
Ent#cheidung über Zulä##igkeit und Fortdauer der Freiheitsentziehung herbeizuführen. Der Herbeiführung der An-
hörung und der richterlichen Ent#cheidung bedarf es nicht, wenn anzunehmen i#t, daß die Ent#cheidung des Rich-
ters und die Anhörung durch den Richter er#t nach Wegfall des Grundes der polizeilichen Maßnahmen ergehen 
würde. 

(2) Für die Ent#cheidung und Anhörung nach Ab#atz 1 i#t das Amtsgericht zu#tändig, in de##en Bezirk die Per#on 
fe#tgehalten wird. Das Verfahren richtet #ich nach den Vor#chriften des Ge#etzes über das gerichtliche Verfahren 
bei Freiheitsentziehungen. 

 

§ 21 

Behandlung fe#tgehaltener Per#onen 

(1) Wird eine Per#on auf Grund von § 13, § 14 oder § 19 fe#tgehalten, i#t ihr unverzüglich der Grund bekannt zuge-
ben. Sie i#t über die ihr zu#tehenden Rechtsbehelfe zu belehren. 

(2) Der fe#tgehaltenen Per#on i#t unverzüglich Gelegenheit zu geben, einen Rechtsbei#tand ihrer Wahl beizuziehen und 
einen Angehörigen oder eine Per#on ihres Vertrauens zu benachrichtigen. 
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 Unberührt bleibt die Benachrichtigungspflicht bei einer richterlichen Freiheitsentziehung. Die Reichspolizei #oll die 
Benachrichtigung übernehmen, wenn die fe#tgehaltene Per#on nicht in der Lage i#t, von dem Recht nach Satz 1 
Gebrauch zu machen und die Benachrichtigung ihrem mutmaßlichen Willen nicht wider#pricht. I#t die 
fe#tgehaltene Per#on minderjährig oder i#t für #ie ein Betreuer be#tellt, #o i#t in jedem Fall unverzüglich derjenige 
zu benachrichtigen, dem die Sorge für die Per#on oder die Betreuung der Per#on nach dem ihm übertragenen 
Aufgabengebiet obliegt. 

(3) Die fe#tgehaltene Per#on #oll ge#ondert, insbe#ondere ohne ihre Einwilligung, nicht in dem#elben Raum mit Straf- 
oder Unter#uchungsgefangenen untergebracht werden. Männer und Frauen #ollen getrennt untergebracht werden. 
Der fe#tgehaltenen Per#on dürfen nur #olche Beschränkungen auferlegt werden, die der Zweck der Freiheitsentzie-
hung oder die Ordnung im Gewahr#am erfordert. 

(4) Sind medizinische Behandlungen erkennbar erforderlich oder benötigt der Betroffene Medikamente, #ind unver-
züglich Maßnahmen einzuleiten, die auch die ärztliche Begutachtung der Gewahrsamfähigkeit umfa##en. 

 

§ 22 

Dauer der Freiheitsentziehung 

(1) Die fe#tgehaltene Per#on ist zu entla##en, 

1. #obald der Grund für die Maßnahme der Reichspolizei weggefallen i#t, 

2. wenn die Fortdauer der Freiheitsentziehung durch richterliche Ent#cheidung für unzulä##ig erklärt wird oder 

3. in jedem Fall #päte#tens bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen, wenn nicht vorher die Fortdauer der 
Freiheitsentziehung aufgrund die#es oder eines anderen Ge#etzes durch richterliche Ent#cheidung angeordnet 
i#t. Über das Ende des Tages nach dem Ergreifen hinaus kann die Fortdauer der Freiheitsentziehung auf-
grund die#es Ge#etzes durch richterliche Ent#cheidung nur angeordnet werden, wenn Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, daß der Betroffene Straftaten gegen Leib oder Leben oder Straftaten nach den §§ 125, 127 des 
Strafge#etzbuches (StGB) begehen oder #ich hieran beteiligen wird. In der Ent#cheidung i#t die 
höch#tzulä##ige Dauer der Freiheitsentziehung zu be#timmen; die Dauer der Freiheitsentziehung aufgrund 
die#es Ge#etzes darf vierzehn Tage nicht über#chreiten. 

(2) Eine Freiheitsentziehung zum Zwecke der Fe#t#tellung der Identität darf die Dauer von insge#amt vierundzwanzig 
Stunden nicht über#chreiten. 

 
§ 23 

Durch#uchung von Per#onen 

(1) Die Reichspolizei kann außer in den Fällen des § 13 eine Per#on durch#uchen, wenn 

1. #ie nach die#em Ge#etz oder anderen Rechtsvor#chriften fe#tgehalten werden kann, 

2. Tat#achen die Annahme rechtfertigen, daß #ie Sachen mit #ich führt, die #icherge#tellt werden dürfen, 

3. #ie #ich erkennbar in einem die freie Willensbe#timmung aus#chließenden Zu#tand oder #on#t in hilflo#er Lage 
befindet. 

(2) Die Reichspolizei kann eine Per#on, deren Identität nach die#em Ge#etz oder anderen Rechtsvor#chriften 
fe#tge#tellt werden #oll, nach Waffen, gefährlichen Werkzeugen, Gegen#tänden, Explo#ivmitteln und anderen ge-
fährdenden Stoffen durch#uchen, wenn das nach den Um#tänden zum Schutz des Reichspolizeivollzugsbeamten 
oder eines Dritten gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich er#cheint. Das#elbe gilt, wenn eine Per#on 
nach anderen Rechtsvor#chriften vorgeführt oder zur Durchführung einer Maßnahme an einen anderen Ort ge-
bracht werden #oll. 



                            Reichsge#etzblatt Jahrgang 2011, herausgegeben durch das Reichsprä#idium. 

Seite 9 von 15  (1109111) 

(3) Per#onen dürfen nur von Per#onen gleichen Ge#chlechts oder Ärzten durch#ucht werden. Das gilt nicht, wenn die 
#ofortige Durch#uchung zum Schutz gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich i#t. 

 

§ 24 

Durch#uchung von Sachen 

(1) Die Reichspolizei kann außer in den Fällen des § 13 eine Sache durch#uchen, wenn 

1. #ie von einer Per#on mitgeführt wird, die nach § 23 durch#ucht werden darf, 

2. Tat#achen die Annahme rechtfertigen, daß #ich in ihr eine Per#on befindet, die 

a) in Gewahr#am genommen werden darf, 

b) widerrechtlich fe#tgehalten wird oder 

c) hilflos i#t, 

3. Tat#achen die Annahme rechtfertigen, daß #ich in ihr eine andere Sache befindet, die #icherge#tellt werden 
darf, 

4. es #ich um ein Land-, Wa##er- oder Luftfahrzeug handelt, in dem #ich eine Per#on befindet, deren Identität 
nach § 13 fe#tge#tellt werden darf. Die Durch#uchung kann #ich auch auf die in dem Fahrzeug enthaltenen 
Sachen er#trecken. 

(2) Bei der Durch#uchung von Sachen hat der Inhaber der tat#ächlichen Gewalt das Recht, anwe#end zu #ein. I#t er 
abwe#end, #o #ollen #ein Vertreter oder ein anderer Zeuge hinzugezogen werden. Dem Inhaber der tat#ächlichen 
Gewalt i#t auf Verlangen eine Be#cheinigung über die Durch#uchung und ihren Grund zu erteilen. 

 
§ 25 

Betreten und Durch#uchung von Wohnungen 

(1) Die Wohnung i#t unverletzlich, eine Betretung und Durch#uchung i#t nur möglich 

a) wenn ein richterlicher Be#chluß im Original vorliegt, 

b) im Falle der Verfolgung auf fri#cher Tat oder bei Verdacht eines Verbrechens, 

c) im Falle der Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Per#on, 

d) #ich dort ge#uchte Straftäter verbergen, es gilt(?) § 104 Abs. 3 der Strafprozeßordnung (StPO). 

 Die Wohnung umfa##t die Wohn- und Nebenräume, Arbeits-, Betriebs- und Ge#chäftsräume #owie anderes 
befriedetes Be#itztum. 

(2) Während der Nachtzeit (§ 104 Abs. 3 der Strafproze##ordnung) i#t das Betreten und Durch#uchen einer Woh-
nung nur in den Fällen des Ab#atzes 1 b) und c) zulä##ig. 

 

§ 26 

Verfahren bei der Durch#uchung von Wohnungen 

(1) Durch#uchungen dürfen gemäß § 25 nur durch den Richter oder auf Grund richterlicher Ent#cheidung angeordnet 
werden. Zu#tändig i#t das Amtsgericht, in de##en Bezirk die Wohnung liegt. 

(2) Bei der Durch#uchung einer Wohnung hat der Wohnungsinhaber das Recht, anwe#end zu #ein. I#t er abwe#end, 
#o i#t, wenn möglich, #ein Vertreter oder ein erwach#ener Angehöriger, Mitbewohner oder Nachbar hinzuzuziehen. 

(3) Dem Wohnungsinhaber oder #einem Vertreter i#t der Grund der Durch#uchung bekanntzugeben. 
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(4) Über die Durch#uchung i#t ein Protokoll zu fertigen. Sie muß die verantwortliche Amts#telle, Grund, Zeit und 
Ort der Durch#uchung enthalten. Die#es Protokoll i#t von einem durch#uchenden Beamten und dem Wohnungs-
inhaber oder der zugezogenen Per#on zu unterzeichnen. Wird die Unter#chrift verweigert, #o i#t hierüber ein Ver-
merk aufzunehmen. Dem Wohnungsinhaber oder #einem Vertreter i#st eine Ab#chrift des Protokolles auszuhändi-
gen bzw. nachzureichen. 

(5) I#t die Anfertigung des Protokolls oder die Aushändigung einer Ab#chrift nach den be#onderen Um#tänden des 
Falles nicht möglich oder würde #ie den Zweck der Durch#uchung gefährden, #o #ind dem Betroffenen lediglich die 
Durch#uchung unter Angabe der verantwortlichen Amts#telle #owie Zeit und Ort der Durch#uchung #chriftlich zu 
be#tätigen. 

 

§ 27 

Sicher#tellung 

Die Reichspolizei kann eine Sache #icher#tellen, 

1. um eine gegenwärtige Gefahr abzuwehren 

2. um den Eigentümer oder den rechtmäßigen Inhaber der tat#ächlichen Gewalt vor Verlu#t oder Be#chädigung einer 
Sache zu #chützen oder 

3. wenn #ie von einer Per#on mitgeführt wird, die nach die#em Ge#etz oder anderen Rechtsvor#chriften fe#t- oder an-
gehalten wird und die Sache verwendet werden kann, um 

a) #ich zu töten oder zu verletzen, 

b) Leben oder Ge#undheit anderer zu #chädigen, 

c) fremde Sachen zu be#chädigen oder 

d) die Flucht zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

 

§ 28 

Verwahrung 

(1) Sicherge#tellte Sachen #ind in Verwahrung zu nehmen. Läßt die Be#chaffenheit der Sachen das nicht zu oder 
er#cheint die Verwahrung bei der Reichspolizei unzweckmäßig, #ind die Sachen auf andere geeignete Wie#e aufzu-
bewahren oder zu #ichern. In die#em Fall kann die Verwahrung auch einem Dritten übertragen werden. 

(2) Dem Betroffenen i#t eine Be#cheinigung auszu#tellen, die den Grund der Sicher#tellung erkennen läßt und die 
#icherge#tellten Sachen bezeichnet. Kann nach den Um#tänden des Falles eine Be#cheinigung nicht ausge#tellt 
werden, #o i#t über die Sicher#tellung eine Nieder#chrift aufzunehmen, die auch erkennen läßt, warum eine 
Be#cheinigung nicht ausge#tellt worden i#t. Der Eigentümer oder der rechtmäßige Inhaber der tat#ächlichen Ge-
walt i#t unverzüglich zu unterrichten. 

(3) Wird eine #icherge#tellte Sache verwahrt, #o hat die Reichspolizei nach Möglichkeit Wertminderungen vorzubeu-
gen. Das gilt nicht, wenn die Sache durch einen Dritten verwahrt wird. 

(4) Die verwahrten Sachen #ind zu verzeichnen und #o zu kennzeichnen, daß Verwechslungen vermieden werden. 

 

§ 29 

Verwertung, Vernichtung 

(1) Die Verwertung einer #icherge#tellten Sache i#t zulä##ig, wenn 
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1. ihr Verderb oder eine we#entliche Wertminderung droht, 

2. ihre Aufbewahrung, Pflege oder Erhaltung mit unverhältnismäßig hohen Ko#ten oder Schwierigkeiten ver-
bunden i#t, 

3. #ie infolge ihrer Be#chaffenheit nicht #o verwahrt werden kann, daß weitere Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit ausgeschlo##en sind, 

4. #ie nach einer Fri#t von einem Jahr nicht an einen Berechtigten herausgegeben werden kann, ohne daß die 
Voraus#etzungen der Sicher#tellung erneut eintreten würden oder 

5. der Berechtigte #ie nicht innerhalb einer ausreichend beme##enen Fri#t abholt, obwohl ihm eine amtliche Mit-
teilung über die Fri#t mit dem Hinweis zuge#tellt worden i#t, daß die Sache verwertet wird, wenn #ie nicht 
innerhalb der Fri#t abgeholt wird. 

(2) Die Anordnung der Verwertung i#t dem Berechtigten durch die Aufbewahrungs#telle bekannt zu geben. Zeit und 
Ort der Verwertung i#t mitzuteilen, #oweit die Um#tände und der Zweck der Maßnahme es erlauben. 

(3) Die Sache wird durch öffentliche Ver#teigerung verwertet. § 979 Abs. 1 des Bürgerlichen Ge#etzbuches (BGB) 
gilt ent#prechend. Der Erlös tritt an die Stelle der verwerteten Sache. Läßt #ich innerhalb angeme##ener Fri#t 
kein Käufer bzw. Er#teigerer finden, #o kann die Sache einem gemeinnützigen Zweck zugeführt werden. 

 

§ 30 

Herausgabe #icherge#tellter Sachen oder des Erlö#es, Ko#ten 

Sobald die Voraus#etzungen für die Sicher#tellung weggefallen #ind, #ind die Sachen an denjenigen herauszugeben, bei 
dem #ie #icherge#tellt worden #ind. Die Herausgabe is#t ausge#chlo##en, wenn dadurch erneut die Voraus#etzungen für 
eine Sicher#tellung eintreten würden. Alles weitere be#timmt das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). 

 

§ 31 

Grundsätze der Datenerhebung 

Die Reichspolizei darf per#onenbezogene Daten nur erheben, #oweit dies durch die#es Ge#etz oder andere Rechts-
vor#chriften und die Durchführungsverordnung über die Datenerhebung der Reichspolizei 
zugela##en i#t. 

 

Kapitel 3 

Vollzugshilfe 

 

§ 32 

Vollzugshilfe 

(1) Die Reichspolizei lei#tet anderen Ämtern auf Er#uchen Vollzugshilfe, wenn unmittelbarer Zwang anzuwenden i#t 
und die anderen Ämter nicht über die hierzu erforderlichen Dienstkräfte verfügen oder ihre Maßnahmen nicht auf 
andere Wie#e #elb#t durch#etzen können.  
Hierzu bedarf es einer richterlichen Anordnung. 

(2) Die Reichspolizei i#t nur für die Art und Wei#e der Durchführung verantwortlich. Die Verpflichtung zur Amts-
hilfe bleibt unberührt. 
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§ 33 

Verfahren 

(1) Vollzugshilfeer#uchen #ind auf dem #chriftlichen Wege zu #tellen; #ie haben den Grund und die Rechtsgrundlage 
der Maßnahmen anzugeben. 

(2) In Eilfällen kann das Er#uchen formlos ge#tellt werden. Es i#t jedoch auf Verlangen unverzüglich #chriftlich zu 
be#tätigen. 

 

§ 34 

Vollzugshilfe bei Freiheitsentziehung 

(1) Hat das Vollzugshilfeer#uchen eine Freiheitsentziehung zum Inhalt, i#t die richterliche Ent#cheidung im Original 
über die Zulä##igkeit der Freiheitsentziehung vorzulegen. Die §§ 21 und 22 die#es Ge#etzes gelten ent#prechend. 

(2) I#t eine vorherige richterliche Ent#cheidung nicht ergangen, hat die Reichspolizei die fe#tgehaltene Per#on zu ent-
la##en, wenn das er#uchende Amt die richterliche Ent#cheidung nicht unverzüglich nachträglich beantragt. 

 

Kapitel 4 

Zwang 

Ab#chnitt 1 
Erzwingung von Handlungen, Duldungen und Unterla##ungen 

 

§ 35 

Zulä##igkeit des Verwaltungszwanges 

(1) Der Verwaltungsakt, der auf die Vornahme einer Handlung oder auf Duldung oder Unterla##ung gerichtet i#t, 
kann mit Zwangsmitteln durchge#etzt werden, wenn er unanfechtbar i#t oder wenn ein Rechtsmittel keine 
auf#chiebende Wirkung hat. 

(2) Der Verwaltungszwang kann ohne vorausgehenden Verwaltungsakt angewendet werden, wenn die#es zur Abwehr 
einer gegenwärtigen Gefahr notwendig i#t und die Reichspolizei hierbei innerhalb ihrer Befugni##e handelt. 

 

§ 36 

Androhung der Zwangsmittel 

(1) Zwangsmittel #ind #ituationsbedingt anzudrohen. Von der Androhung wird abge#ehen, wenn die Um#tände #ie nicht 
zula##en, insbe#ondere wenn die #ofortige Anwendung des Zwangsmittels zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr 
notwendig i#t. 

(2) Die Androhung kann mit dem Verwaltungsakt verbunden werden, durch den die Handlung, Duldung oder Unter-
la##ung aufgegeben wird. Sie #oll mit ihm verbunden werden, wenn ein Rechtsmittel keine auf#chiebende Wirkung 
hat. 

 

Ab#chnitt 2 

Anwendung unmittelbaren Zwanges 
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§ 37 

Rechtliche Grundlagen 

(1) Die Reichspolizei i#t nach die#em Ge#etz oder anderen Rechtsvor#chriften zur Anwendung unmittelbaren Zwanges 
befugt. 

(2) Die Vor#chriften über Notwehr und Not#tand bleiben unberührt. 

 

§ 38 

Begriffsbe#timmungen, zugela##ene Waffen 

(1) Unmittelbarer Zwang i#t die Einwirkung auf Per#onen oder Sachen durch körperliche Gewalt, ihre Hilfsmittel 
und durch Waffen. 

(2) Hilfsmittel #ind insbe#ondere Fe##eln, Wa##erwerfer, techni#che Sperren, Dien#thunde, Dien#tpferde, 
Dien#tfahrzeuge, Reiz- und Betäubungs#toffe #owie zum Sprengen be#timmte explo#ionsfähige Stoffe (Spreng-
mittel). 

(3) Als Waffen #ind Schlag#tock, Pi#tole, Revolver, Gewehr und Ma#chinenpi#tole zugela##en. 

 

§ 39 

Handeln auf Anordnung 

(1) Die Reichspolizeivollzugsbeamten #ind verpflichtet, unmittelbaren Zwang anzuwenden, der von einem 
Wie#ungsberechtigten angeordnet wird. Das gilt nicht, wenn die Anordnung die Men#chenwürde verletzt oder 
nicht zu dien#tlichen Zwecken erteilt worden i#t. 

(2) Eine Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen würde. Befolgt der Reichspoli-
zeivollzugsbeamte die Anordnung trotzdem, #o begeht er eine Straftat. 

(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung hat der Reichspolizeivollzugsbeamte dem Anordnenden gege-
nüber vorzubringen, #oweit das nach den Um#tänden möglich i#t. 

Die beamtenrechtliche Vor#chriften zum Remon#trationsrecht finden ihre Anwendung. 

 

§ 40 

Hilfelei#tung für Verletzte 

Wird unmittelbarer Zwang angewendet, i#t Verletzten, #oweit es nötig i#t und die Lage es zuläßt, Bei#tand zu lei#ten 
und ärztliche Hilfe zu ver#chaffen. 

 

§ 41 

Androhung unmittelbaren Zwanges 

(1) Unmittelbarer Zwang i#t vor #einer Anwendung anzudrohen. Von der Androhung kann abge#ehen werden, wenn 
die Um#tände #ie nicht zula##en, insbe#ondere wenn die #ofortige Anwendung des Zwangsmittels zur Abwehr einer 
gegenwärtigen Gefahr notwendig i#t. Als Androhung des Schußwaffengebrauchs gilt auch die Abgabe eines 
Warn#chu##es. 
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(2) Schußwaffen dürfen nur dann ohne Androhung gebraucht werden, wenn das zur Abwehr einer gegenwärtigen Ge-
fahr für Leib oder Leben erforderlich i#t. 

(3) Gegenüber einer Men#chenmenge i#t die Anwendung unmittelbaren Zwanges möglich#t #o rechtzeitig anzudrohen, 
daß #ich Unbeteiligte noch entfernen können. Der Gebrauch von Schußwaffen gegen Per#onen in einer 
Men#chenmenge i#t #tets anzudrohen. Die Androhung i#t vor dem Gebrauch zu wiederholen. Der Gebrauch von 
techni#chen Sperren und der Ein#atz von Dien#tpferden kann ohne Androhung erfolgen. 

 

§ 42 

Fe##elung von Per#onen 

Eine Per#on, die nach die#em Ge#etz oder anderen Rechtsvor#chriften fe#tgehalten wird, kann gefe##elt werden, wenn 
Tat#achen die Annahme rechtfertigen, daß #ie 

1. Reichspolizeivollzugsbeamte oder Dritte angreifen, Wider#tand lei#ten oder Sachen von nicht geringem Wert 
be#chädigen wird, 

2. fliehen wird oder befreit werden #oll oder 

3. #ich töten oder verletzen wird. 

Da##elbe gilt, wenn eine Per#on nach anderen Rechtsvor#chriften vorgeführt oder zur Durchführung einer Maßnahme 
an einen anderen Ort gebracht wird. 

 

§ 43 

Allgemeine Vor#chriften für den Schußwaffengebrauch 

(1) Schußwaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn andere Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges erfolglos an-
gewendet wurden oder offen#ichtlich keinen Erfolg ver#prechen. Gegen Per#onen i#t ihr Gebrauch nur zulä##ig, 
wenn der Zweck nicht durch Schußwaffengebrauch gegen Sachen erreicht werden kann. 

(2) Schußwaffen dürfen gegen Per#onen nur gebraucht werden, um #ie angriffs- oder fluchtunfähig zu machen. Ein 
Schuß, der mit an Sicherheit grenzender Wahr#cheinlichkeit tödlich wirken wird, i#t nur zulä##ig, wenn er das ein-
zige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder der gegenwärtigen Gefahr einer #chwerwiegenden 
Verletzung der körperlichen Unver#ehrtheit i#t. 

(3) Gegen Per#onen, die dem äußeren Eindruck oder der Kenntnis nach noch nicht vierzehn Jahre alt oder erkennbar 
oder der Kenntnis nach #chwanger #ind, dürfen Schußwaffen nicht gebraucht werden. Das gilt nicht, wenn der 
Schußwaffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben i#t. 

 
§ 44 

Schußwaffengebrauch gegen Per#onen 

(1) Schußwaffen dürfen gegen Per#onen nur gebraucht werden, um 

1. eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben abzuwehren, 

2. die unmittelbar bevor#tehende Begehung oder Fort#etzung eines Verbrechens oder einer Straftat unter An-
wendung oder Mitführung von Schußwaffen oder Explo#ivmitteln zu verhindern,  

3. eine Per#on anzuhalten, die #ich der Fe#tnahme oder Identitätsfe#t#tellung durch Flucht zu entziehen ver#ucht, 
wenn #ie 

a) eines Verbrechens dringend verdächtig i#t oder 
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b) eines Vergehens dringend verdächtig i#t und Tat#achen die Annahme rechtfertigen, daß #ie Schußwaffen 
oder Explo#ivmittel mit #ich führt, 

4. zur Vereitlung der Flucht oder zur Ergreifung einer Per#on, die in amtlichem Gewahr#am zu halten oder ihm 
zuzuführen i#t 

a) auf Grund richterlicher Ent#cheidung wegen eines Verbrechens oder 

b) auf Grund des dringenden Verdachts eines Verbrechens oder  

c) auf Grund richterlicher Ent#cheidung wegen eines Vergehens oder 

d) auf Grund des dringenden Verdachts eines Vergehens, #ofern Tat#achen die Annahme rechtfertigen, 
daß sie Schußwaffen oder Explosivmittel mit #ich führt oder 

e) um die gewalt#ame Befreiung einer Per#on aus amtlichem Gewahr#am zu verhindern. 

 

§ 45 

Sprengmittel 

Sprengmittel dürfen gegen Per#onen nicht angewendet werden. 

 

Kapitel 5 

Organi#ation und Zu#tändigkeit der Reichspolizei 

 

§ 46 

Reichspolizeiamt 

(1) Das Reichspolizeiamt i#t die ober#te Behörde der Reichspolizei. 

(2) Alle polizeilichen Einrichtungen auf dem Staatsgebiet des Deut#chen Reiches in #einen völkerrechtlichen Grenzen 
vom 31. Juli 1914 #ind dem Reichspolizeiamt wie#ungsgebunden untergeordnet. 

(3) Reichspolizeieinrichtungen #ind auch die Fachhoch#chulen der Reichspolizei. 

 

§ 47 

Verwaltungsvorschriften 

Der Staats#ekretär des Innern erläßt zur Ausführung die#es Ge#etzes die erforderlichen Verwaltungsvor#chriften in 
Ab#timmung mit dem Polizeidirektor der Reichspolizei. 

 

 

Gegeben zu Berlin, den 11. September 2011 

 

Im Allerhöchsten Auftrage des Deutschen Volkes 
Staatssekretär des Innern  

Erhard Lorenz 


